
Deutsches Ärzteblatt⏐⏐Jg. 104⏐⏐Heft 41⏐⏐12. Oktober 2007 A 2811

M E D I Z I N

D ie Meldepflicht ist ein Instrument zur Überwa-
chung (Surveillance) von Infektionskrankhei-

ten.  Ziel ist es, das Auftreten von Infektionsgefahren
zu erkennen und mithilfe geeigneter Infektionsschutz-
maßnahmen zu verhindern und somit ihre Ausbrei-
tung einzudämmen. 

Unter anderem dient die Erfassung meldepflichti-
ger Krankheiten auch der Erfüllung internationaler
Berichtspflichten wie zum Beispiel an die Weltge-
sundheitsorganisation im Rahmen der internationalen
Gesundheitsvorschriften (1). Die nachfolgende Über-
sicht stellt ausgewählte Aspekte der Meldepflicht dar,
die für den diagnostizierenden oder behandelnden
Arzt relevant sind.

Methoden
Sämtliche für Deutschland relevanten Publikationen
wurden ausgewertet, die seit dem Jahr 2000 in Med-
line unter dem Suchbegriff „surveillance“ oder im
Epidemiologischen Bulletin zum Thema „Melde-
pflicht“ zu finden waren. 

Aus didaktischen Gründen beschränkt sich diese
cme-Einheit auf die Aspekte, die klinisch und
diagnostisch tätige Ärzte und andere Angehörige von
Heilberufen betreffen. 

Es wird teilweise auf den Originalwortlaut des
Gesetzes verzichtet, der für die konkrete Befolgung
der Meldepflicht maßgeblich ist. Dieser Text ist je-
doch im Internet (Adresse: siehe Infokasten) einseh-
bar. Darüber hinaus gibt es auf der Homepage des
Robert Koch-Instituts (RKI) (Adresse: siehe Infokas-
ten) sowie vielfach auch in entsprechenden Veröffent-
lichungen der Landesbehörden und der örtlichen Ge-
sundheitsämter zusätzliche Erläuterungen und prakti-
sche Hinweise. 

Spezielle, über die bundesweite Regelung hinaus-
gehende Meldeverpflichtungen, die nur in einzelnen
Bundesländern Gültigkeit haben, wurden im Folgen-
den nicht berücksichtigt. 
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Ergebnisse
In der Regel sind akute Infektionen meldepflichtig, bei
denen der öffentliche Gesundheitsdienst Maßnahmen
ergreifen kann, um die weitere Ausbreitung zu vermei-
den. Weitere Gründe sind öffentliche, zum Beispiel ge-
sundheitspolitische Interessen. Es besteht sowohl eine
klinische Meldepflicht für Ärzte, als auch eine Labor-
meldepflicht für Erregernachweise. 

Klinische Meldepflicht
Eine kleine Zahl von Erkrankungen ist bereits dann mel-
depflichtig, wenn keine oder noch keine labordiagnosti-
sche Bestätigung vorliegt. Bei diesen meldepflichtigen
Krankheiten handelt es sich um 16 erregerbezogene Er-
krankungen (Kasten 1) sowie um 3 andere Zustände, die
nicht präzise durch eine Krankheit oder einen Erreger
definiert werden können, jedoch gleichwohl eine Rele-
vanz für die öffentliche Gesundheit haben (Kasten 2)
(§ 6 IfSG).

Weiterhin ist dem Gesundheitsamt unverzüglich
das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, bei
einem vermuteten epidemischen Zusammenhang als
Ausbruch zu melden. Diese Meldung erfolgt aller-
dings im Gegensatz zu den oben genannten Erkran-
kungen und Zuständen nichtnamentlich. 

Die Meldepflicht für diese Krankheiten betrifft
nicht nur klinisch tätige Ärzte in der Praxis oder im
Krankenhaus, sondern auch andere Personen, die in
Heilberufen tätig sind, wie zum Beispiel Heilpraktiker
oder Leiter von Heimen (§ 8 IfSG). 

Der einsendende Arzt hat zudem bei einer Unter-
suchung auf Hepatitis C dem Labor mitzuteilen, ob ihm
eine chronische Hepatitis C bei dem Patienten bekannt
ist (§ 9 Abs. 2 IfSG). Der Laborbefund für Hepatitis-C-
Virus wäre ansonsten auch meldepflichtig, ohne dass
die Nachweise selbst auf eine akute Infektion hinweisen
(§ 7 Abs. 1 Satz Nr 21 IfSG). Hierzu wurde im Labor-
anforderungsschein der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung ein spezielles Feld zum Ankreuzen eingeführt
(„Kontrollinfektion einer bekannten Infektion“, Muster
10 [4.2005]) (2).

Auch bei der nichtnamentlichen Meldepflicht von
Erregernachweisen, die eigentlich eine Meldepflicht für
befundende Labors und pathologische Einrichtungen
ist, hat der einsendende Arzt diese Meldung zu unter-
stützen. Er kann dem nachkommen, indem er zum Bei-
spiel bei einer Malariainfektion Angaben zum Ort der
Infektion oder bei HIV zum Infektionsrisiko vervoll-
ständigt (§ 10 Abs. 1 IfSG).

Nosokomiale Infektionen
Ausbrüche nosokomialer Infektionen sind dem
Gesundheitsamt unverzüglich zu melden.

Klinische Meldepflicht
16 erregerbezogene Erkrankungen sind 
bereits dann meldepflichtig, wenn noch keine 
labordiagnostische Bestätigung vorliegt.

KASTEN 1

Erregerbezogene Erkrankungen,
die der Arzt bei Verdacht,
Erkrankung oder Tod namentlich an
das Gesundheitsamt zu melden hat
(§ 6 IfSG)
� Botulismus
� Cholera
� Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
� Diphtherie
� Hämorrhagisches Fieber, virusbedingt
� Hepatitis, akute virale
� HUS (hämolytisch-urämisches Syndrom),

enteropathisch
� Masern
� Meningokokken-Meningitis/-Sepsis
� Milzbrand
� Paratyphus
� Poliomyelitis
� Pest
� Typhus abdominalis
� Tollwut
� Tuberkulose (nur Erkrankung und Tod)

KASTEN 2

Nicht erregerbezogene 
Erkrankungen oder Zustände,
die der Arzt namentlich an das 
Gesundheitsamt zu melden hat 
(§ 6 IfSG) 
� Verdacht und Erkrankung an einer mikrobiell 

bedingten Lebensmittelvergiftung oder akuten 
infektiösen Gastroenteritis, bei Personen, die gemäß 
§ 42 IfSG im Lebensmittelbereich tätig sind, oder 
bei Erkrankungshäufungen mit epidemischem
Zusammenhang

� Auftreten einer bedrohlichen anderen Krankheit oder
mehrerer gleichartiger Erkrankungen mit epidemischen
Zusammenhang, wenn dies auf eine schwerwiegende
Gefahr für die Allgemeinheit hinweist

� Verdacht auf gesundheitliche Schädigung nach 
Impfung.
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Labormeldepflicht
Die Liste der meldepflichtigen Labornachweise ist
umfassender als die Liste der meldepflichtigen
Krankheiten (§ 7 IfSG) (Kasten 3 und 4). Bei manchen
Erregern gibt es methodische Einschränkungen auf
bestimmte Probenmaterialien oder Nachweismetho-
den, die im § 7 des IfSG aufgeführt sind. So ist bei
Mycobacterium tuberculosis vorab bereits der Nach-
weis säurefester Stäbchen sowie im Verlauf auch das
Ergebnis der Resistenzbestimmung meldepflichtig. 

Ähnlich zu der Meldepflicht für Krankheiten ist
auch bei Erregernachweisen eine örtliche und zeitli-
che Häufung namentlich an das Gesundheitsamt zu
melden, wenn diese auf eine schwerwiegende Gefahr
für die Allgemeinheit hinweist (§ 7 Abs. 2 IfSG). 

Meldepflichtig für Erregernachweise sind Leiter
von Medizinaluntersuchungsämtern und sonstigen
Untersuchungsstellen einschließlich Krankenhausla-
boratorien (§ 8 IfSG). Meldepflichtig sind auch kli-
nisch tätige Ärzte im niedergelassenen oder sta-
tionären Bereich, die zum Beispiel patientennah einen
Nachweis auf Plasmodien bei Malariaverdacht oder in
der Praxis einen Influenzaschnelltest durchführen (§ 8
IfSG).

Zuständiges Gesundheitsamt
Die namentliche Meldung muss gegenüber dem für
den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Ge-
sundheitsamt erfolgen (§ 9 Abs. 3 IfSG). Da dies dem
befundenen Laborarzt oder Pathologen oft nicht be-
kannt sein wird, haben Leiter von Untersuchungsstel-
len an das Gesundheitsamt zu melden, das für den ein-
sendenden Arzt zuständig ist. 

Das RKI stellt im Internet ein Computerprogramm
zur Verfügung, mit dessen Hilfe anhand der Postleit-
zahl des Patienten oder einsendenden Arztes das zu-
ständige Gesundheitsamt einschließlich Anschrift und
Telefonnummer identifiziert werden kann (Adresse
siehe Infokasten). Falls erforderlich leiten die Ge-
sundheitsämter die Fallmeldungen untereinander an
die Behörde weiter, die Infektionsschutzmaßnahmen
ergreifen oder den Fall weiter bearbeiten muss.  

Form der Meldung
Bei der namentlichen Meldung muss dem Gesund-
heitsamt auch die Anschrift der Hauptwohnung und,
falls abweichend, die Anschrift des derzeitigen Auf-
enthaltsortes der infizierten oder erkrankten Person
mitgeteilt werden. Abbildung 1 zeigt einen Muster-

Meldepflichtige Personen sind 
unter anderem
� klinisch tätige Ärzte im niedergelassenen oder

stationären Bereich
� Leiter von Laboren, Medizinaluntersuchungs-

ämtern und sonstigen Untersuchungsstellen.

Form der Meldungen
Eine telefonische Meldung vorab zur 
Versendung des Meldebogens kann den 
zeitgerechten Einsatz von Infektionsschutz-
maßnahmen verbessern. 

KASTEN 3

Erregernachweise, die das Labor 
namentlich an das Gesundheitsamt
zu melden hat (§ 6 Abs. 1 IfSG)
� Adenoviren (nur im Konjunktivalabstrich)
� Bacillus anthracis
� Borrelia recurrentis
� Brucella spp.
� Campylobacter spp., darmpathogen
� Chlamydia psittaci
� Clostridium botulinum oder Toxinnachweis
� Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend
� Coxiella burnetii
� Cryptosporidium parvum
� Escherichia coli, darmpathogen 
� Francisella tularensis
� FSME-Virus
� Giardia lamblia
� Haemophilus influenzae
� Hantaviren
� Hepatitis-A-Virus
� Hepatitis-B-Virus
� Hepatitis-C-Virus
� Hepatitis-D-Virus
� Hepatitis-E-Virus
� Influenzaviren
� Legionella spp.
� Leptospira interrogans
� Listeria monocytogenes
� Masernvirus
� Mycobacterium leprae
� Mycobacterium tuberculosis
� Neisseria meningitidis
� Norovirus
� Poliovirus
� Rabiesvirus
� Rickettsia prowazekii
� Rotavirus
� Salmonella
� Shigella spp.
� Trichinella spiralis
� Vibrio cholerae O 1 und O 139
� Yersinia enterocolitica, darmpathogen
� Yersinia pestis
� Erreger hämorrhagischer Fieber
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Abbildung 1: Arztmeldebogen: unter www.rki.de>Infektionsschutz>Infektionsschutzgesetz>Meldebögen>
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sich primär um eine Labormeldepflicht handelt, hat
der einsendende Arzt hier die Verpflichtung, die defi-
nierten klinischen Daten zur Verfügung zu stellen
(§ 10 Abs. 1 IfSG). 

Damit dies unter Beibehaltung der Anonymität des
Patienten sowie des einsendenden Arztes möglich ist,
besitzt der Labormeldebogen einen Durchschlag, den
der einsendende Arzt vom Labor erhält und dann ent-
sprechend vervollständigt ebenfalls an das RKI sen-
den soll. 

Diskussion
Die Meldung beziehungsweise die Erfassung melde-
pflichtiger Infektionskrankheiten ermöglicht auf un-
terschiedliche Weise die Eindämmung und Prävention
von Infektionskrankheiten:

� Auf unmittelbare Weise kann das Gesundheit-
samt vor Ort eine weitere Verbreitung der Infektions-
krankheit verhindern. Beispiele dafür sind:

– Durch gehäuftes Auftreten von Hepatitis-A-Mel-
dungen wurde das Gesundheitsamt auf einen
Bäckereibetrieb aufmerksam, in dem mit Hepati-
tis-A-Virus infizierte Mitarbeiter tätig waren.
Diese wurden für die Dauer der Infektiosität von
kritischen Bereichen der Produktion fern gehal-
ten und der Hersteller hat seine Hygienemaßnah-
men verstärkt. Es traten keine weiteren Fälle
mehr auf (3).

– Bei einem gehäuften Auftreten von Meningokok-
kenmeningitis im Allgäu hat das Gesundheitsamt
umgehend alle Kontaktpersonen mit Postexposi-
tionsprophylaxe versorgt und darüber hinaus eine
örtlich begrenzte Impfkampagne durchgeführt (4). 

meldebogen des RKI, den die Bundesländer mit ge-
ringfügigen Modifikationen übernommen haben. Die-
se Meldebögen findet man auf den Internetseiten der
örtlichen Gesundheitsbehörden und auch auf der In-
ternetseite des RKI. Zumeist werden die Meldungen
gefaxt, aber auch initiale telefonische Meldungen sind
zulässig und in bestimmten Fällen gegebenenfalls
besser geeignet, damit ein zeitnaher Informationsaus-
tausch zum Zweck rascher und abgestimmter Infekti-
onsschutzmaßnahmen gewährleistet ist. 

Bis auf Ausnahmen, wie zum Beispiel nosokomiale
Ausbrüche sowie die 6 in Kasten 4 genannten Erreger-
nachweise, muss ein Fall oder Ereignis namentlich an
das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden, so-
dass dieses weitere Recherchen und Maßnahmen er-
greifen kann. Ein bereits gemeldeter Fall muss von ei-
nem ebenfalls behandelnden Kollegen nicht noch ein-
mal angezeigt werden. Allerdings müssen Labormel-
dungen unabhängig und zusätzlich zur Arztmeldung
erfolgen und neu gewonnene Erkenntnisse zur Diagno-
stik sowie gegebenenfalls der spätere Ausschluss einer
Verdachtsdiagnose müssen dem Gesundheitsamt mit-
geteilt werden.

Meldefrist
Die Meldung an das Gesundheitsamt hat unverzüg-
lich, spätestens innerhalb von 24 h nach Feststellen
des meldepflichtigen Sachverhaltes (zum Beispiel
Verdacht auf Erkrankung, Erregernachweis) zu erfol-
gen (§ 9 Abs. 3 IfSG). Hierbei sind die in Kasten 4
aufgelisteten  Ausnahmen zu beachten. 

Es ist demnach durchaus möglich, dass das Ge-
sundheitsamt – zum Beispiel bei einem Nachweis von
Giardia lamblia im Stuhl –, den Patienten aufsucht,
bevor dieser im Rahmen einer erst später terminierten
Wiedervorstellung beim einsendenden Arzt vorstellig
wird. Dies ist im Sinne des Infektionsschutzes bei-
spielsweise dann angebracht, wenn es sich bei diesem
Patienten um eine Person handelt, die in einer Restau-
rantküche arbeitet.

Ausnahme: nichtnamentliche Meldung
Neben der namentlichen Meldepflicht an das Gesund-
heitsamt besteht außerdem die Meldepflicht für die 6
in Kasten 4 genannten Erregernachweise, die ohne
Nennung des Patientennamens (nichtnamentlich) und
statt an das Gesundheitsamt direkt an das RKI zu mel-
den sind (§ 7 Abs. 3 IfSG). (Die hierfür erforderlichen
Meldebögen: Adresse siehe Infokasten). Obgleich es

Nichtnamentliche Meldungen
� erfolgen für Infektionen mit Treponema 

pallidum, HIV, Echinococcus spp., Plasmodium
spp. und bei konnatalen Infektionen mit 
Rubellavirus und Toxoplasma gondii.

� gehen direkt an das Robert Koch-Institut und
nicht über das zuständige Gesundheitsamt. 

Meldepflicht 
Die Meldepflicht dient dem Erkennen,
Eindämmen und Verhüten von Infektionsgefahren
durch den öffentlichen Gesundheitsdienst.

KASTEN 4

Erregernachweise, die das Labor 
nichtnamentlich direkt an das Robert Koch-
Institut zu melden hat (§ 7 Abs. 3 IfSG)
� Treponema pallidum
� HIV
� Echinococcus spp.
� Plasmodium spp.
� Rubellavirus (nur konnatale Infektionen)
� Toxoplasma gondii (nur konnatale Infektionen)
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Meldepflicht versus Schweigepflicht
Die gesetzlich geregelte Meldepflicht stellt sicher,
dass Ärzte in einem streng begrenzten Umfang 
von ihrer Schweigepflicht befreit werden, damit
das zuständige Gesundheitsamt von den definier-
ten Infektionskrankheiten erfahren kann.

Aufgaben des RKI
Das RKI hat die Aufgabe, die übermittelten Daten
der Meldungen epidemiologisch auszuwerten 
und zu veröffentlichen sowie Empfehlungen und
Präventionskonzepte auf dieser Grundlage zu 
erarbeiten.

Abbildung 2: SurvStat – interaktive Datenbank im Internet für meldepflichtige Krankheiten

� Auf mittelbare Weise kann der öffentliche Ge-
sundheitsdienst nicht nur direkt vor Ort, sondern auch
auf Landes- oder Bundesebene Hinweise für eine neue
epidemiologische Situation oder für eine ungünstig
verlaufende Entwicklung erkennen und entsprechen-
de Maßnahmen zu Prävention ergreifen. 

Beispiele dafür sind:
– Das Robert Koch-Institut hat einen kürzlich fest-

gestellten Anstieg von Denguefieber-Fällen aus
Mittelamerika veröffentlicht, woraufhin andere
Institutionen ihre Reisehinweise und Empfeh-
lungen aktualisiert haben (5, 6).

– Auf Grundlage von Meldedaten werden jährlich
die Risikogebiete für Frühsommer-Meningoen-
zephalitis (FSME) definiert, auf die sich die
Impfempfehlungen gegen FSME beziehen (7).

– Empfehlungen und Leitlinien verschiedenster Art
werden auf der Grundlage der Meldedaten erstellt
oder aktualisiert, wie zum Beispiel die Impfem-
pfehlungen der Ständigen Impfkommission (STI-
KO) oder die Empfehlungen aus dem Arbeitskreis
Blut zur Sicherheit von Blutprodukten.

� Weiterhin besteht von Seiten der Bevölkerung,
der Medien und der politischen Entscheidungsträger
Informationsbedarf bezüglich tatsächlicher oder ver-
meintlicher Infektionsgefahren. Beispiele dafür sind:

–  Durch das System der Meldepflicht konnte mit
hoher Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden,
dass bisher in Deutschland Menschen an der neu-
en Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit er-
krankt sind (8).

– Obgleich Deutschland sich dem Ziel der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) angeschlossen
hat, Masern bis zum Jahr 2010 zu eliminieren, ist
die Zahl der Maserninfektionen in den letzten
Jahren wieder angestiegen und zwar nachweis-
lich wegen der unzureichenden Impfung der Be-
völkerung, insbesondere älterer Kinder und Ju-
gendlicher (9).

– Die Daten des RKI zeigten, dass der derzeitige
Wiederanstieg von neudiagnostizierten HIV-In-
fektionen vornehmlich in der Risikogruppe der
Männer auftritt, die Sex mit Männern haben, wor-
aufhin, die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung, das RKI sowie weitere Behörden und
Organisationen ihre Präventionsstrategien an-
passten. 

INFOKASTEN

Internetadressen für Meldebögen und 
weiterführende Sachverhalte
� TTeexxtt  ddeess  IInnffeekkttiioonnsssscchhuuttzzggeesseettzzeess

– http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/ifsg/index.html

� EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuu  ddeenn  TTeexxtteenn  uunndd  TTiippppss  ffüürr  ddaass  äärrzzttlliicchhee  HHaannddeellnn  uunntteerr::
– www.rki.de>Infektionsschutz>Infektionsschutzgesetz

� DDaass  RRKKII  sscchhiicckktt  MMuusstteerrmmeellddeebbööggeenn  eeiinnsscchhlliieeßßlliicchh  eeiinneess  vvoorrffrraannkkiieerrtteenn  
RRüücckkuummsscchhllaaggss  kkoosstteennffrreeii  zzuu  ((BBeesstteelllluunngg  uunntteerr  FFaaxxnnuummmmeerr::  003300 1188 775544 33553333..
ooddeerr  EE--MMaaiill::  iiffssgg--llaabbiinnffoo@@rrkkii..ddee))..  AAnnggeeffoorrddeerrtt  wweerrddeenn  kköönnnneenn::
– Nichtnamentliche Meldungen – Mustermeldebögen
– Nichtnamentliche Nennung mit Erregernachweis – Mustermeldebögen

� MMuusstteerrmmeellddeebbooggeenn  ddeess  RRKKII  iimm  IInntteerrnneett
– www.rki.de>Infektionsschutz>Infektionsschutzgesetz>Meldebögen 

� ÜÜbbeerrssiicchhttssppoosstteerr  LLaabboorrmmeelldduunngg
–  www.rki.de Infektionsschutz>Infektionsschutzgesetz>Falldefinitionen

� EErrmmiittttlluunngg  ddeess  ffüürr  ddiiee  MMeelldduunngg  zzuussttäännddiiggeenn  GGeessuunnddhheeiittssaammtteess
– www.rki.de>Infektionsschutz>Infektionsschutzgesetz>Software
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Das RKI entwickelt gemeinsam mit Gesund-
heitsämtern und Landesbehörden derzeit ein neues
System, das künftig Laboren, Arztpraxen und Kran-
kenhäusern eine weitgehende Automatisierung der
Meldung ermöglichen soll. 

Weitere Vorteile dieses Systems sind, dass der Be-
arbeitungsaufwand für Meldende und den öffentli-
chen Gesundheitsdienst verringert wird und die Über-
mittlungszeiten kürzer werden. 

Vielfach ist nicht bekannt, dass der einheitliche Be-
wertungsmaßstab der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung eine Ausnahmeindikation vorsieht, für den
Fall, dass Erregernachweise für meldepflichtige Erre-
ger in Auftrag gegeben werden (Kennziffer 32006).
Das Gesamtpunktzahlvolumen des meldenen Arztes
wird durch diesen Vorgang nicht belastet (21).

Die Meldepflicht gehört zum ärztlichen Beruf wie
etwa die Schweigepflicht. Ihre Nichtbefolgung ist ei-

Gesamtpunktzahlvolumen
Das Gesamtpunktzahlvolumen niedergelassener
Ärzte wird durch Labornachweise für meldepflich-
tige Erreger nicht belastet (Kennziffer 32006).

Befolgung der Meldepflicht
Die Befolgung der Meldepflicht insbesondere im
stationären wie im niedergelassenen Bereich 
erscheint verbesserungswürdig.

Die gesetzlich geregelte Meldepflicht stellt sicher,
dass Ärzte in einem streng begrenzten Umfang von ih-
rer Schweigepflicht befreit werden, damit das zustän-
dige Gesundheitsamt von den definierten Infektions-
geschehen erfahren und entsprechende Infektions-
schutzmaßnahmen ergreifen und relevante Informati-
on im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes an die zu-
ständigen Stellen weiterleiten kann. 

Die Übermittlung der Meldedaten vom Gesund-
heitsamt über die Landesbehörde an das RKI erfolgt
grundsätzlich ohne personengebundene Daten und
ohne Angaben der meldenden Person. 

Das RKI hat die Aufgabe, die übermittelten Daten
der Meldungen epidemiologisch auszuwerten und zu
veröffentlichen sowie Empfehlungen und Präventi-
onskonzepte auf dieser Grundlage zu erarbeiten (§ 4
Abs. 2 IfSG).

Für die Veröffentlichung stehen verschiedene For-
mate zur Verfügung (Kasten 5). Soweit bekannt, sind
in Deutschland die Daten aus der Erfassung melde-
pflichtiger Krankheiten insbesondere durch die inter-
aktive  Datenbank „SurvStat“ so zeitnah und umfas-
send öffentlich wie in keinem anderen Land (10) (Ab-
bildung 2).

Die Surveillance meldepflichtiger Krankheiten im
Rahmen des Infektionsschutzgesetzes funktioniert
gut; insbesondere bei den Labormeldungen, durch die
der Großteil der meldepflichtigen Erreger und Krank-
heiten abgedeckt werden, erfolgt die Meldung weitge-
hend automatisiert (14). 

Je nach Erreger und Krankheit ist von Untererfas-
sungen in unterschiedlicher Höhe auszugehen. Auf-
grund von Vergleichsuntersuchungen nach der „Cap-
ture-Recapture-Methode“ geht das RKI zum Beispiel
bei invasiver Meningokokkenerkrankung von einer
90-prozentigen Erfassung der tatsächlich ärztlich dia-
gnostizierten Fälle aus, bei der Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit sind es 60 % bei den Echinokokkosen 30 %
(15, 16).

Insbesondere die Befolgung der Meldepflicht von-
seiten der behandelnden Ärzte im niedergelassenen
und im stationären Bereich erscheint verbesserungs-
würdig (17–20). 

Dabei sind die meldepflichtigen Krankheiten für
die behandelnden Ärzte im niedergelassene und im
stationären Bereich in ihrer Anzahl und Häufigkeit ge-
ring, sodass möglicherweise nicht die administrative
Belastung, sondern vielmehr die mangelnde Kenntnis
und Routine zum Versäumen der Meldepflicht führt. 

KASTEN 5

Formate, in denen Fallmeldungen epidemiolo-
gisch ausgewertet und veröffentlicht werden
� SurvStat: Interaktive, sehr detaillierte Datenbank, wochenaktuell, erlaubt 

die individuelle Erstellung von differenzierten Tabellen, Grafiken und Karten
(http://www3.rki.de/SurvStat/) (Abbildung 2) (11)

� Epidemiologisches Bulletin: wöchentliche Übersichtstabelle sowie 
aktuelle Hinweise auf besondere Geschehen (www.rki.de>Infektionsschutz>
Epidemiologisches Bulletin) 

� Infektionsepidemiologisches Jahrbuch: jährlich im Frühjahr für das 
vorangehende Berichtsjahr, umfangreiche Beschreibung aller meldepflichtigen
Krankheiten, kostenfrei gegen Zusendung eines Freiumschlages verschickt
(www.rki.de>Infektionsschutz>Infektionsepi.Jahrbuch) 

� Situationsberichte im Epidemiologischen Bulletin oder als Sonderausgaben 
der Gesundheitsberichterstattung zu ausgewählten Krankheiten.
Neben Daten aus der Meldepflicht werden auch andere Datenquellen 
berücksichtigt (www.rki.de>Infektionsschutz>Epidemiologisches Bulletin)
(www.rki.de>Gesundheitsberichterstattung und Epidemiologie> 
Gesundheitsberichterstattung>Themenhefte) 

� vertiefende wissenschaftliche Auswertungen in Fachzeitschriften zum 
Beispiel über die Wirksamkeit von Chemoprophylaxe gegen Malaria oder die
Hauptursachen von Ausbrüchen (12, 13)

� unterschiedlichste Berichtformate von Landesbehörden oder Gesundheitsämtern
(Faxbriefe an niedergelassene Ärzte, Jahresberichte, Infektionsbarometer etc.)
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ne Ordnungswidrigkeit, die mit erheblichen Geld-
bußen geahndet werden kann (§ 73 IfSG). Vor allem
jedoch birgt die Nichtbefolgung der Meldepflicht das
Risiko, dass die Unterbrechung von Infektionsketten
nicht oder nicht rechtzeitig erfolgt und vermeidbare
Erkrankungen hinzukommen. Dass hier ein großes
Präventionspotenzial besteht, belegt schon die Tatsa-
che, dass Gesundheitsämter in Deutschland im Jahr
2006 allein 8 655 Infektionsausbrüche aufgedeckt
und 297 671 Fallmeldungen an das RKI übermittel-
ten. 

Zeitnahe und sachgerechte Maßnahmen zum Infek-
tionsschutz benötigen einen zuverlässigen Informati-
onsaustausch zwischen diagnostizierenden und be-
handelnden Ärzten und dem präventiv tätigen öffent-
lichen Gesundheitsdienst. Somit ist die Meldepflicht
ein unverzichtbares und international weit verbreite-
tes Instrument zur Überwachung von Infektions-
krankheiten.
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Rechtliche Konsequenzen für den Arzt 
Das Nichtbeachten der Meldepflicht  ist 
eine Ordnungswidrigkeit, die mit erheblichen
Geldbußen geahndet werden kann.
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Bitte beantworten Sie folgende Fragen für die Teilnahme an der zertifizierten Fortbildung. Pro Frage
ist nur eine Antwort möglich. Bitte entscheiden Sie sich für die am ehesten zutreffende Antwort

Frage Nr. 4

Welche Angabe zur betroffenen Person muss 
eine namentliche Meldung – soweit die Angaben 
vorliegen – an das Gesundheitsamt enthalten? 

a) Geburtsort 

b) Religions- und Parteizugehörigkeit

c) Name der zuständigen Krankenversicherung

d) Anzahl der im selben Haushalt wohnenden Personen
und Haustiere

e) Anschrift der Hauptwohnung und, falls abweichend,
Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes

Frage Nr. 5

Welches Ziel verfolgt die Meldepflicht von Infektions-
krankheiten an das Gesundheitsamt unter anderem?

a) Durchführung doppelblind randomisierter klinischer
Studien

b) Unmittelbarer Einsatz von Infektionsschutzmaßnah-
men, um eine weitere Verbreitung zu verhindern

c) Erfüllung kommunaler Berichtspflichten an das statis-
tische Bundesamt

d) Berechnung der Fallkostenpauschalen für die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung

e) Leistungsabhängige Bezahlung der Amtsärzte

Frage Nr. 6

Wozu werden die Meldungen beziehungsweise 
Übermittlungen von meldepflichtigen Infektionskrank-
heiten an das Robert Koch-Institut unter anderem
verwendet?

1. Festlegung der Landkreise, in denen eine 
FSME-Impfung empfohlen ist

2. Beurteilung über die Häufigkeit der multiresistenten
Tuberkulose und den betroffenen Risikogruppen

3. Erkennen von Krankheitsausbrüchen, die durch bun-
desweit vertriebene Lebensmittel verursacht werden

4. Erkennen einer Zunahme sexuell übertragbarer
Krankheiten und Identifizierung von Risikofaktoren

5. Erfassen von Krankenhäusern mit häufigen 
nosokomialen Infektionen

a) nur 3 trifft zu 

b) nur 4 trifft zu

c) nur 1, 2, 3 und 4 treffen zu

d) nur 3 und 4 treffen zu

e) alle Antworten treffen zu

Frage Nr. 1

Welcher der folgenden Erreger muss bei 
Nachweis namentlich an das Gesundheitsamt 
gemeldet werden?

a) Legionella spp.

b) Echinococcus spp.

c) Plasmodium spp.

d) Toxoplasma gondii

e) Rubellavirus

Frage Nr. 2

Welche der folgenden Labornachweise müssen 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 h 
an das Gesundheitsamt gemeldet werden?

1. Erregerisolierung (kulturell) von Typhus abdominalis
im Stuhl

2. HIV Nachweis im Serum

3. Säurefeste Stäbchen im Sputum

4. Antigennachweis von Adenovirus im Konjunktiva-
abstrich 

5. Nukleinsäurenachweis (zum Beispiel PCR) für 
Hepatitis-C-Virus, soweit nicht bekannt ist, dass eine
chronische Infektion vorliegt

a) nur 1 trifft zu

b) nur 2 trifft zu

c) nur 1, 2 und 5 treffen zu

d) nur 1, 3 und 4 treffen zu

e) nur 1, 3, 4 und 5 treffen zu

Frage Nr. 3

Welches Ereignis ist meldepflichtig?

1. Der klinische Verdacht einer über das 
übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden
Schädigung

2. Die bestätigte Infektion mit Leishmania spp.

3. Der klinische Verdacht auf Masern

4. Der klinische Verdacht auf Hepatitis A

5. Der klinische Verdacht auf HIV-Infektion 

a) nur 2 trifft zu

b) nur 3 und 4 treffen zu

c) nur 1, 2 und 3 treffen zu

d) nur 1, 3 und 4 treffen zu

e) alles trifft zu
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Frage Nr. 7

Wer ist verpflichtet, dem zuständigen 
Gesundheitsamt den Verdacht auf eine meldepflichtige
Krankheit zu melden?

1. Der Arzt, bei Verdacht auf eine infektiöse 
Gastroenteritis bei einem Koch

2. Der Heilpraktiker, bei Verdacht auf Masern,
wenn kein Arzt hinzugezogen wurde

3. Der Pathologe bei Verdacht auf Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit

4. Der Arbeitgeber, der bei seiner Buchhalterin eine 
infektiöse Diarrhö vermutet

a) nur 1 trifft zu

b) nur 4 trifft zu

c) nur 1 und 3 treffen zu

d) nur 1, 2 und 3 treffen zu

e) alles trifft zu

Frage Nr. 8

Wann ist das Auftreten mehrerer gleichartiger 
Erkrankungen mit vermutetem 
epidemischem Zusammenhang meldepflichtig?

1. Bei Lebensmittelvergiftung mit 
darmpathogenen  E-coli (namentlich) 

2. Bei einem Hinweis auf eine 
schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit 
(namentlich)

3. Bei akuter infektiöser Gastroenteritis ohne 
Erregernachweis (namentlich)

4. Bei nosokomialen Infektionen 
(nichtnamentlich)

a) nur 2 trifft zu

b) nur 3 und 4 treffen zu

c) nur 1, 2 und 3 treffen zu

d) nur 1, 3 und 4 treffen zu

e) alles trifft zu

Frage Nr. 9

Welche Infektion muss ohne Namen 
(nichtnamentlich) direkt an das RKI gemeldet 
werden? 

a) Hepatitis-C-Virus

b) Ebolavirus

c) Treponema Pallidum

d) Chlamydia psittaci

e) Bacillus anthracis

Frage Nr. 10

Anonymisierte Daten der erfassten meldepflichtigen
Erkrankungen 

1. stehen im Internet wöchentlich aktualisiert in einer 
interaktiven Datenbank jedem zur Verfügung

2. stehen nur dem öffentlichen Gesundheitsdienst 
und in Ausnahmen den Polizeibehörden zur 
Verfügung

3. werden im Rahmen wissenschaftlicher
Auswertungen in Fachzeitschriften veröffentlicht

4. werden aus Datenschutzgründen nur einmal 
jährlich veröffentlicht

a) nur 2 trifft zu

b) nur 3 trifft zu

c) nur 2 und 4 treffen zu

d) nur 1 und 3 treffen zu

e) nur 2, 3 und 4 treffen zu

Weitere Informationen zu cme

Dieser Beitrag wurde von der Nordrheinischen Akademie für ärztliche 
Fort- und Weiterbildung zertifiziert.

Die erworbenen Fortbildungspunkte können mithilfe der Einheitlichen 
Fortbildungsnummer (EFN) verwaltet werden. Unter www.aerzteblatt.de/cme
muss hierfür in der Rubrik „Meine Daten“ oder bei der Registrierung die EFN in
das entsprechende Feld eingegeben werden.

Die 15-stellige EFN steht auf dem Fortbildungsausweis.
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Die Teilnahme an der zertifizierten Fortbildung ist 
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Einsendeschluss ist der 23.11. 2007.

Einsendungen, die per Brief oder Fax erfolgen, können nicht berücksichtigt
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Die Lösungen zu dieser cme-Einheit werden in Heft 49/2007 an dieser Stelle
veröffentlicht.

Die cme-Einheit „Therapie des idiopathischen Parkinson-Syndroms“ 
(Heft 37/2007) kann noch bis zum 26. 10. 2007 bearbeitet werden.

Für Heft 45/2007 ist das Thema „Differenzialdiagnose des rechtsseitigen 
Unterbauchschmerzes“ vorgesehen.
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